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In unserer sich rasant entwi-

ckelnden Zeit wird Wissen 
zum Kapital der nachindus-
triellen Gesellschaft.  

Mittels neuer Technologien 
und Informationsnetze wird 
der Zugang zu einer weltum-
spannenden Informationsge-
sellschaft Wirklichkeit. Zur 
Informationsbeschaffung von 
Kundenbedürfnissen, Wettbe-
werbsentwicklung und Markt-
situationen bedarf es daher 
eines professionellen externen 
und internen Informations-
„Managements“. 

Die Wallenberger & Linhard 
Regionalberatung GmbH geht 
nicht davon aus, dass man 
Wissen „managen“ kann, son-
dern dass ein praxisbezogenes 
Lernen mit Menschen, die sich 
ähnlichen Herausforderungen 
stellen müssen oder möchten, 
dazu führt, dass: 

Wissen wirksam wird 
(www) 

und die Leserinnen und Leser 
für sich und ihre Arbeit neue 
Netzwerke erschließen kön-
nen. 

Weiterführende Unterlagen zu 
wichtigen Themen finden Sie 
auf unserer Homepage: 
www.regionalberatung.at 

Für unser Team (9 Mitarbei-
terInnen) ist Regionalentwick-
lung mehr als nur ein Job: Aus 
eigener Erfahrung, aus Ver-
bundenheit mit den Regionen 
und aus Freude an einer auf-
bauenden Arbeit mit Men-
schen ist Regionalberatung 
unsere Mission. 

Wir produzieren keine Papier-
konzepte, sondern unterstüt-
zen, begleiten und coachen 
Lern- und Entwicklungspro-
zesse in Projekten, Unterneh-
men, Organisationen und in 
der Verwaltung 

♦ fachlich kompetent 

♦ methodisch innovativ 

♦ praxisnah und spürbar 
engagiert 

 

Ihr Beratungsteam steht Ih-
nen in folgenden Schwer-
punktbereichen zur Verfü-
gung: 

♦ Standort- und Stadt-
marketing 

♦ Gemeindeentwicklungs-
projekte 

♦ Strategie- und Politik-
beratung 

♦ Konzeption und Um-
setzung von regionalen 
Entwicklungs-programmen 

♦ Konzeption und Aufbau von 
Kooperationsprojekten 

♦ Integrierte Energie-
programme 

♦ Regionale Tourismus-
programme 

♦ Projekte im Bereich  
Telematik und Neue  
Medien 

♦ Landwirtschaftliche  
Kooperationsprojekte
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1 Kommunales 
Haushalts- und 
Rechnungswesen 

Zu den Grundlagen 

Hier geht es um die Grundzü-
ge des gemeindlichen Rech-
nungswesens. Auf das Kas-
senwesen und Detailfragen 
wie spezielle Buchungstech-
niken wird aufgrund des be-
grenzten Rahmens nicht ein-
gegangen. 

Im kommunalen Bereich 
herrscht die finanzwirtschaftli-
che Betrachtungsweise vor. 
Als Gegenstück dazu kann die 
betriebswirtschaftliche Sicht 
der Privatwirtschaft gesehen 
werden. 

Auch der Rechnungsstil ist 
anders. Es gilt die Kameralis-
tik bzw. als erweiterte Form 
die Betriebskameralistik, wäh-
rend das gängige System der 
privaten Wirtschaft die Doppik 
(doppelte Buchführung) ist. 
Im Wesentlichen ist der kom-
munale Haushalt eine Ein-
nahmen- und Ausgabenrech-
nung, wobei Einnahmen und 
Ausgaben den geld-lichen 
Gegenwert erbrachter oder 
empfangener Leist-ungen 
darstellen. 

Im Gegensatz dazu sind Aus-
gaben in der Privatwirtschaft 
nicht schon auch Kosten oder 
Aufwand, Einnahmen nicht 
Erträge oder gar Gewinn. 

Das Rechnungswesen wird als 
Informationssystem gesehen, 
das die Steuerung und Über-
wachung des kommunalen 
Wirtschaftens ermöglicht. Es 
dient der Erfassung von Be-
ständen und Bewegungen 
knapper wirtschaftlicher Gü-
ter, und zwar mengen-, preis-, 
und wertmäßig. 

Den Funktionen nach hat es 
vor allem 

♦ eine  
Dokumentationsaufgabe 

♦ eine  
Kontrollaufgabe 

♦ eine  
Dispositionsaufgabe 

Rechnungsziele werden durch 
die Wirtschaftsziele bestimmt. 
Im kommunalen Bereich ist 
das die Erfüllung bestimmter 
Aufgaben oder das Erbringen 
von Serviceleistungen (Dienst-
leistungen), und nicht wie in 
der Privatwirtschaft vorrangig 
das Ertragsziel. 

 

Kameralistik Kaufmännisches Rechnungswesen 

Einnahmen Erträge Leistungen 

Ausgaben Aufwände Kosten 

gehen ein in ... 

Voranschlag 
Rechnungsabschluss 

Gewinn- und Ver-
lustrechnung 

Kosten- und 
Leistungsrechnung 
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Voranschlag und Haushalts-
rechnung (Budget bzw. Rech-
nungsabschluss als rech-
nungsmäßiger Nachweis des 
Voranschlagsvollzuges) sind 
die wesentlichen Teile des 
externen Rechnungswesens 
(Informationen für Dritte). 
Zum internen Rechnungswe-
sen zählt unter anderem jede 
Art von Kostenerfassung bzw. 
Kostenrechnung oder auch die 
Investitionsrechnung zur Be-
wertung von Projekten, An-
schaffungen oder Ähnliches. 

In der kommunalen Finanz-
wirtschaft ist die Unterschei-
dung zwischen Ausgaben und 
Einnahmen bzw. Auszahlun-
gen und Einzahlungen wichtig: 

♦ Aus- und Einzahlungen 
 = reale Geldflüsse 

♦ Ausgaben und Einnahmen 
 = buchmäßige Vorgänge 
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2 Budgetgrund-
lagen, Haushalts-
gliederung und 
Budgetierung 

Es gelten verschiedene Bud-
getgrundsätze, welche 
bestimmen, wie die Haushalts-
rechnung ordnungsgemäß zu 
führen ist. 

2.1 Vollständigkeit, 
Einheit, Bruttoprinzip 

Das Prinzip der Vollständigkeit 
schließt „Reptilienfonds“ oder 
„schwarze Kassen“ aus - alle 
Vorgänge müssen ins Budget 
Eingang finden - und ist mit 
dem Prinzip der Budgetwahr-
heit eng verbunden. Einheit 
heißt, dass alle Vorgänge in 
einem einzigen Budget erfasst 
werden, keine Aufteilung auf 
mehrere Etats (a.o. Haushalt, 
Unter-Voranschläge und allfäl-
lige Wirtschaftspläne sind Teil 
des Gemeindehaushalts). 
Bruttoprinzip bedeutet, dass 
innerhalb des Haushalts keine 
Saldierungen erfolgen dürfen 
(z.B. Verringerung von Ausga-
ben um zugehörige Einnah-
men), nur so sind alle Vorgän-
ge transparent. 

 

2.2 Vorherigkeit, Jähr-
lichkeit und zeitliche 
Bindung 

Der Voranschlag muss vor 
dem jeweiligen Haushaltsjahr 
aufgestellt und beschlossen 
werden. Die Jährlichkeit ist ein 
auch in der VRV (Voran-
schlags-Rechnungsabschluss-
Verordnung) enthaltenes Ge-
bot. Es bedeutet eine zeitlich 
limitierte Ermächtigung der 
Verwaltung, die im Voran-
schlag beschlossenen Ausga-
ben zu tätigen. Sie endet mit 
dem 31. Dezember des VA-
Jahres. Zeitliche Bindung 
heißt, dass die im VA (Voran-
schlag) beschlossenen Ausga-
ben nur während des entspre-
chenden Finanzjahres zur 
Verfügung stehen. Werden sie 
nicht verausgabt, handelt es 
sich um eine Ersparnis. Im 
Investitionshaushalt ist es 
allerdings möglich, nicht ver-
wendete Beträge durch Bil-
dung von Rücklagen ins fol-
gende Jahr zu übernehmen. 
Dazu ist allerdings jeweils ein 
Beschluss nötig. Rücklagen 
können daher prinzipiell auch 
zum Ansparen größerer Beträ-
ge für Investitionsprojekte 
verwendet werden. 

 

2.3 Sachliche Bindung 
und Gesamtdeckung 

Sachliche Bindung heißt auch 
„Spezialität“, und bedeutet, 
dass die veranschlagten Be-
träge  

♦ nur für die vorgesehene 
(beschlossene) Zwecke 

♦ nur während eines be-
stimmten Zeitraumes 

♦ nur in vorgesehener Höhe 

verausgabt werden dürfen. 

Von diesem Prinzip gibt es 
Ausnahmen in bestimmten 
und vor allem dringenden 
Fällen. Unter anderem können 
zusammenhängende Ausga-
benpositionen im Haushalt per 
Beschluss als (einseitig oder 
auch wechselseitig) deckungs-
fähig erklärt werden. 

Gesamtdeckung als überge-
ordnetes Prinzip bedeutet, 
dass im ordentlichen Haushalt 
prinzipiell alle Mittel für alle 
Zwecke verwendet / gewid-
met, also veranschlagt werden 
können. Das gilt allerdings 
nicht zum Beispiel bei recht-
lich vorgegebenen Zweckbin-
dungen (Gebühreneinnahmen) 
oder Widmungen (bei Subven-
tionen). 

ACHTUNG:  
Sobald ein Betrag veran-
schlagt ist, gilt die entspre-
chende Bindung! 




